
Die betriebliche 
Altersversorgung 
 
 

 
Entlastung bei Pensionsrückstellungen durch Neuregelung des 
HGB-Zinses? 
 

 
Am 16.03.2016 wurde das Gesetz zur 
Umsetzung der Wohnimmobilienkredit-
richtlinie und zur Änderung handels-
rechtlicher Vorschriften im Bundesge-
setzblatt verkündet, mit dem u.a. eine 
Anpassung der Bewertung von Pen-
sionsrückstellungen in der Handelsbi-
lanz umgesetzt wurde. 
 
Der Rechnungszins für Pensionsver-
pflichtungen in der Handelsbilanz ist 
demnach für Bilanzstichtage ab 2016 
zwingend auf Grundlage eines  
10-Jahres-Durchschnitts statt des bis-
herigen 7-Jahres-Durchschnitts zu er-
mitteln. Dies führt 2016 zu einem 
Anstieg des Rechnungszinses und 
damit zu einer abgeschwächten Ent-
wicklung der Erfüllungsbeträge nach  
§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB. 
 
Insbesondere bei rentnerlastigen Be-
ständen wird sich durch die Zinssatz-
erhöhung sogar eine Reduzierung des 
Erfüllungsbetrages ergeben. Dies führt 
aber nur insoweit zu einer erfolgswirk-
samen Auflösung der passivierten 
Pensionsrückstellung als keine aus-
stehenden Zuführungsbeträge nach 
Art. 67 EGHGB aus der BilMoG-
Umstellung mehr gegenüberstehen. 
 

Gemäß Art. 75 Abs. 7 EGHGB besteht 
das Wahlrecht, die neue Vorschrift be-
reits für Geschäftsjahre anzuwenden, 
die nach dem 31.12.2014 beginnen 
und vor dem 01.01.2016 enden. 
 
Wurde von diesem Wahlrecht Ge-
brauch gemacht, erhöhte sich der 
Rechnungszins zum Stichtag 
31.12.2015 bei einer angenommenen 
Restlaufzeit von 15 Jahren von 3,89 % 
auf 4,31 %. Zum Stichtag 31.12.2016 
erwarten wir nach der bisherigen Re-
gelung einen Zins von 3,28 %, nach 
der Neuregelung hingegen von 
4,04 %.  
 
Der Differenzbetrag zwischen den 
Rückstellungen nach der alten und der 
neuen Regelung unterliegt einer Aus-
schüttungssperre. Er ist im Anhang 
oder unter der Bilanz anzugeben.  
 
Die neuen Vorschriften gelten nur für 
Pensionsverpflichtungen, nicht jedoch 
für vergleichbare langfristig fällige Ver-
pflichtungen wie Jubiläumsgelder, 
Altersteilzeit oder Vorruhestand. 
 
Inwieweit sich aus dieser Lösung tat-
sächlich eine Entlastung für die 
Unternehmen ergibt, ist zumindest 
fraglich. Im Ergebnis werden die Zins-
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änderungseffekte nur um drei Jahre 
gestreckt. Dies bedeutet einen posi-
tiven Ergebniseffekt im Umstellungs-
jahr mit ansteigender Ausschüttungs-
sperre noch für die beiden Folgejahre. 
Danach wird sich – unterstellt das 
Zinsniveau bleibt ungefähr auf dem 
heutigen Niveau – die Ausschüttungs-

sperre wieder abbauen und damit die 
Aufwendungen im Vergleich zum alten 
Recht erhöhen. Außer einem geringen 
zeitlichen Aufschub ist nichts ge-
wonnen. Eine spürbare Entlastung 
würde nur eintreten, wenn sich auch 
der steuerliche Rückstellungszins nach 
unten verändern würde. 

 
 
 
Maßgebendes Pensionsalter bei der Bewertung von Versorgungszusagen 
(aktualisierter Entwurf eines BMF-Schreibens) 
 
 

Bereits im Mai 2014 hat das Bundes-
finanzministerium zu den Auswirkun-
gen des BAG-Urt. v. 15.05.2012 auf 
Unterstützungskassenzusagen nach  
§ 4d EStG und Pensionszusagen nach 
§ 6a EStG einen Entwurf eines BMF-
Schreibens an die Verbände ver-
schickt. Da dieser generell für die 
eindeutige Bestimmbarkeit des Pen-
sionsalters und damit die steuerliche 
Rückstellungsfähigkeit eine entspre-
chende einvernehmliche schriftliche 
Anpassung der vom BAG-Urt. betrof-
fenen Zusagen verlangte, ist er 
grundsätzlich auf viel Widerstand 
gestoßen.  
 
Am 17.12.2015 wurde eine aktua-
lisierte Version dieses Entwurfes 
verschickt, die zusätzlich die Recht-
sprechung des BFH v. 11.09.2013 
verarbeitet, nach der bei der ertrag-
steuerlichen Bewertung der Pensions-
rückstellung das vertraglich festgelegte 
Pensionierungsalter und nicht – wie 
die Finanzverwaltung bisher unter-
stellte – die gesetzliche Regelalters-
grenze maßgeblich ist. Mit einer relativ 
kurzfristigen Umsetzung dieses BMF-
Schreibens ist zu rechnen. 
 
Zu begrüßen ist, dass die Finanz-
verwaltung jetzt generell für die Rück-
stellungsbewertung nach § 6a EStG 
auf die vertragliche Altersgrenze 
abstellt. Nur wenn also aufgrund der 
BAG-Rechtsprechung das Pensionie-
rungsalter 65 aus Sicht des Arbeit-
gebers als Regelaltersgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung aus-
zulegen ist und dies schriftlich 
dokumentiert wird, ist eine ent-

sprechende Anpassung der Rückstel-
lungsbewertung vorzunehmen. 
 
Grundsätzlich gilt die Aussage zur 
vertraglichen Altersgrenze auch für 
den beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer. Nur das Wahlrecht, 
alternativ auch den Zeitpunkt der 
frühestmöglichen Inanspruchnahme 
der vorzeitigen Altersrente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung an-
zunehmen, kann hier nicht in Anspruch 
genommen werden. Für diese 
Personengruppe ist allerdings generell 
zusätzlich zu prüfen, inwieweit die 
Aufwendungen als verdeckte Gewinn-
ausschüttung (vGA) und damit als 
nicht betrieblich veranlasst einzustufen 
sind. Im Hinblick auf die Altersgrenze 
sind dabei folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: 
 
 
 Bei Neuzusagen (nach dem 

Datum des BMF-Schreibens) 
wird bei einer vertraglichen Al-
tersgrenze von weniger als 62 
Jahren (davor 60) davon ausge-
gangen, dass keine ernsthafte 
Verpflichtung vorliegt (vGA dem 
Grunde nach).  

 
 Wird bei Neuzusagen eine 

geringere vertragliche Alters-
grenze als 67 (davor 65) verein-
bart, ist die Zusage insoweit un-
angemessen (vGA der Höhe 
nach). Allerdings bleibt es dem 
Steuerpflichtigen unbenommen, 
die Fremdüblichkeit eines niedri-
geren Pensionseintrittsalters dar-
zulegen.



Für die Frage, ob eine vGA vorliegt, ist 
grundsätzlich auf die Verhältnisse bei 
Erteilung der Zusage abzustellen. Wird 
die Zusage nach einem Statuswechsel 
wesentlich angepasst, ist erneut zu 
prüfen, ob die Pensionszusage im 
Hinblick auf das vereinbarte Pen-
sionsalter durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst ist. 
 

Warum die gesetzliche Regelalters-
grenze für beherrschende Gesell-
schafter-Geschäftsführer maßgeblich 
für die betriebliche Veranlassung sein 
soll, bleibt ein Geheimnis der Finanz-
verwaltung. Das Argument der Fremd-
unüblichkeit verkennt die überwiegen-
de Praxis bei Organpersonen. 
 

  
 
BFH zur Vereinbarung von Lebensarbeitszeitkonten bei Gesellschafter-
Geschäftsführern 
 
 

Bundesfinanzhof (BFH), Urteil vom 
11.11.2015 (I R 26/515) 
 
Leitsätze: 
 
1. Eine Vereinbarung, in welcher im 

Rahmen eines sog. Arbeitszeit-
kontos oder Zeitwertkontos auf 
die unmittelbare Entlohnung zu 
Gunsten von späterer (vergü-
teter) Freizeit verzichtet wird, 
verträgt sich nicht mit dem Auf-
gabenbild des Gesellschafter-
Geschäftsführers einer GmbH. 
Dies gilt auch, wenn die Gut-
schrift während der Ansparphase 
nicht in Zeiteinheiten, sondern in 
Form eines Wertguthabens er-
folgt. 

 
2. Die für Wertguthaben auf einem 

Zeitwertkonto einkommensmin-
dernd gebildeten Rückstellungen 
führen bei der GmbH auch dann 
zu einer Vermögensminderung 
als Voraussetzung einer ver-
deckten Gewinnausschüttung, 
wenn zeitgleich die Auszahlung 
des laufenden Gehalts des  
Gesellschafter-Geschäftsführers 
um diesen Betrag vermindert 
wird. Es gilt insofern eine ge-
schäftsvorfallbezogene, nicht 
aber eine handelsbilanzielle Be-
trachtungsweise. 

 
Ein alleiniger, beherrschender Gesell-
schafter-Geschäftsführer (GGF) traf im 
Jahre 2005 mit seiner Gesellschaft 
eine Vereinbarung zur Ansammlung 
von Wertguthaben. Ein diesbezüg-
licher Gesellschafterbeschluss fehlte. 
Nach der Vereinbarung sollten Teile 

des vom GGF umgewandelten Gehalts 
zur Finanzierung eines vorgezogenen 
Ruhestands verwendet werden. Die 
Einzahlung erfolgte, ohne Lohnsteuer-
einbehalt, auf ein Investmentkonto. Die 
Anteile an dem Konto wurden an den 
GGF sicherungsverpfändet.  
 
Das Finanzamt wertete die von der 
Gesellschaft gebildeten Rückstellun-
gen in vollem Umfang als verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA). Hierge-
gen klagte die Gesellschaft und bekam 
bei dem FG Saarland (Urt. vom 
24.03.2015 – 1 K 1170/11) teilweise 
Recht, indem die Höhe der vGA herab-
gesetzt wurde.  
 
Der BFH hob das Urteil des FG in der 
Revision auf und wies die Klage ab. 
Dabei ließ der BFH offen, ob hier eine 
vGA bereits deshalb der Fall wäre, weil 
kein Gesellschafterbeschluss gefasst 
worden war und insofern keine im Vor-
aus getroffene zivilrechtlich wirksame 
Entscheidung vorliegen könnte. 
 
Entscheidend war nach Ansicht des 
Gerichts aber, „dass eine Verein-
barung über die Ansammlung von 
Wertguthaben nicht dem entspricht, 
was ein ordentlicher und gewissenhaf-
ter Geschäftsleiter mit einem Fremd-
geschäftsführer vereinbaren würde“. 
Der Geschäftsführer habe für die 
GmbH eine „Allzuständigkeit“ und eine 
Gesamtverantwortung. Deshalb kom-
me es nicht auf eine bestimmte Stun-
denzahl pro Arbeitstag an; vielmehr 
seien Einsätze außerhalb üblicher 
Arbeitszeiten (und über diese hinaus) 
durch seine Gesamtausstattung ab-
gegolten. Eine Vereinbarung für Wert-



guthaben bei der auf die unmittelbare 
Entlohnung zu Gunsten späterer 
vergüteter Freizeit verzichtet werde, 
vertrage sich daher nicht mit dem 
Aufgabenbild des Geschäftsführers, 
weil sie zeitversetzt der mit der 
Organstellung unvereinbaren Abgel-
tung von Überstunden entspräche. 
Ebenso wenig sei mit der Organ-
stellung - der nach der Wertguthaben-
vereinbarung mögliche – teilweise 
Ausstieg aus der aktiven Arbeitsphase 
vereinbar.  
 
Entgegen dem FG sei, durch die Ein-
zahlungen auf das Investmentkonto, 
bei der vGA auch das Merkmal der 
Vermögensminderung gegeben. Eine 
Kompensation durch das geminderte 
Gehalt im Rahmen einer Gesamtbe-
trachtung sei hier nicht möglich, da es 
bereits an einer im Voraus geschlos-
senen klaren Vereinbarung fehle. 
Vielmehr seien die einzelnen Ge-
schäftsvorfälle getrennt zu betrachten.  
 
Der BFH ist bei der Frage der Verein-
barkeit einer Lebensarbeitszeitkonten-

Regelung mit der Tätigkeit eines Ge-
schäftsführers einen anderen Weg als 
die Finanzverwaltung gegangen.  
 
Nach dem Schreiben der Finanz-
verwaltung (BMF-Schreiben vom 
17.06.2009, IV C5 – S2332/07/0004) 
soll die Einbringung in das Wertgutha-
ben bei allen Organmitgliedern (Ge-
schäftsführer und Vorstände) zu einem 
lohnsteuerlichen Zufluss führen. Es 
kommt daher nicht darauf an, ob die 
Organperson auch gesellschaftsrecht-
lich beteiligt ist.  
 
Der BFH hat zu einem beherrschen-
den Gesellschafter-Geschäftsführer 
geurteilt. Obgleich die Argumentation 
des BFH für das Aufgabenbild eines 
jeden Geschäftsführers zutrifft, kann 
doch die vom BFH angenommene 
Rechtsfolge der vGA nur einen 
beteiligten Geschäftsführer betreffen. 
Es bleibt daher weiter offen, wie die 
Rechtsprechung die Vereinbarung bei 
einem nicht gesellschaftsrechtlich 
beteiligten Organ beurteilt.  
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